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Lehramt, Theologıe un Glaubenssinn

Christlicher Glaube versteht siıch als Antwort auf die Selbstmitteilung (Czottes.
Die göttliche Offenbarung begegnet dem Menschen heute jedoch nıcht dırekt,
sondern vermuıiıttelt durch Objektivationen 1m Raum der Kırche. In diesem
Zusammenhang unterscheidet die theologische Erkenntnislehre 7wischen solchen
theologischen Erkenntnıisorten des Wortes Gottes, die der Vergangenheıt ZUSC-
wandt sind Schriüft und Tradıtion, und jenen, die 1n der Gegenwart den HU:
ben der Kirche objektiv un: verbindlich bezeugen: Lehramt, Theologie un
Glaubenssinn der Gläubigen. Iiese fünf Bezeugungsinstanzen der Glaubens-
wahrheit siınd Je für sıch eigenständıge Größen. Dennoch durchdringen un:
bereichern S1E sıch gegenselt1g, bezeugen S1€e doch aut Je unterschiedliche We1ise
eın un: dasselbe Wort (sottes. Allerdings gestaltet sıch das Zusammenspıel der
re1l gegenwartsbezogenen Bezeugungsgestalten des Wortes (sottes 1m kirchli-
chen Leben n1ıe ganz spannungsfrel:

Die Beziehung VO Theologıe und kirchlichem Lehramt 1St 1n Jüngster e1ıt 1 -
INeTr wıeder VO Konftlikten überschattet. Erinnert se1 die den 1ssens thematı-
sierende Instruktion der römischen Glaubenskongregation ber die kırchliche
Berufung des Theologen „N)onum verıtatıs“ (24 Maı 1990) der einıge
rückliegende Lehrentzugsverfahren. Innerkirchliche Spannungen schlagen aber
nıcht 1Ur auf das Verhältnıis VO Theologie un: Lehramt durch, sondern ebenso
auf das 7zwıschen Lehramt un! der Gemeinschaft der Gläubigen, Ww1e€e eLtwa das
„Kirchenvolksbegehren“ deutlich machte. Auf dem Hintergrund dieser Span-
nungsverhältnisse stellt sıch die rage ach eınem adaquaten Fü= un Mıteıiınan-
der VO Lehramt, Theologie un: Glaubenssinn  PE  F

Das Lehramt der Hırten un: der Theologen

Di1e Rezeption des Aristotelismus mM1t der ıhm eıgenen Wissenschaftsidee, das
Entstehen abendländischer Universıitäten 1m Jahrhundert un: die dadurch
bedingte Konstituierung der Theologıe als Glaubenswissenschaft tührten ZUT

Ausbildung eiınes 7zweıtfachen Lehramts 1ın der Kırche: dem Hırtenamt der Bı-
schötfe, dem pastoralen Lehramt („magısterıum cathedrae pastoralıs“ b7zw „pOontı-
MCAUS); un:! dem Lehramt der- Theologen, dem wissenschaftlichen Lehramt
(„magısterıum cathedrae magistralis“) rund dieser Zweıiteiulung sınd ach Tho-
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INas 4A6} Aquın die 7We] unterschiedlichen Iypen der einen Glaubenslehre („dOc:
trına tıde1i“) FA RE einen die überlieferte, VOI- un: außerwissenschaftliche Lehre,
die den informativen Gehalt des apostolischen Kerygmas vermittelt, un: Zu
ern die akademisch-wissenschaftliche Lehre, die, gestutzt aut die Glaubens- un:
Vernunftsprinzipien, eıne Analyse der Glaubenswahrheiten un deren inneren
Kohärenz betreibt. Di1e ırreduktible Eıgengesetzlichkeit oylaubenswissenschaftli-
cher Erkenntnisgewinnung begründet die Eıgenständigkeit der theologischen
Lehre bzw. des theologischen Lehramts un sıchert ıhm den Rang einer eıgenen
Bezeugungsinstanz des Glaubens der Kırche Aufgrund der konstruktiven W1e
auch kritischen Funktion der unıversıtären Theologie stehen pastorales un: WI1S-
senschaftliches Lehramt 1n eiınem polaren Spannungsverhältnis zueınander A1lla-

log dem Verhältnis VO  - Glaube un: Wiıssen(schaft).
Wıe sıch die beıden Iypen VO  e Lehre tunktional un: strukturel]l unterscheıiden,
auch die 7Wel Arten des Lehramts. Papst un Bischöfen fällt als Irägern des

kırchlichen Lehr- un: Hırtenamts die Bezeugungstunktion des Wortes Gottes
dessen Bewahrung, die verbindliche Erklärung der apostolischen Überlieferung
SOWIe deren authentische Verkündigung. Den Theologen dagegen obliegt der WI1S-
senschaftliche Diskurs: das methodisch-systematische, StrenNg den Krıterien
der Wıssenschaft Orlentierte Ertorschen der Glaubensinhalte SOWI1e die zeıtge-
mäfße, praxI1S- un: zukuntftsorientierte Explikation der Glaubensregel, Be-
rücksichtigung anderer innerkirchlicher Bezeugungsgestalten des Wortes Gottes
un: verwandter wıssenschaftlicher Dıiszıplinen. Beıide Lehrämter sınd ZNNVÄAT auf-
orund der FEıgenständigkeit ihrer Lehrarten selbständige Erkenntniskriterien des
Glaubens, doch hat das ep1skopale Lehramt zusätzlıch die mı1t der sakramentalen
Ordinatiıon verliehene Jurisdıiktionelle Lehrgewalt iınne, das Wiächteramt ber
Eıinheit un!: Kontinuiltät des kırchlichen Glaubens.

Se1it der Konstitulerung der Theologie als Glaubenswissenschaft 1m Kontext
abendländischen Uniıiversiıtätswesens stellt die ekklesiologische Eınordnung ıhres
Lehramts eıne bleibende Herausforderung dar. Denn einerseılts beansprucht die
Theologie wıssenschaftliche AÄAutonomıie: Freiheit des Denkens, der Methode, e1-
genständıiges Urteilen un: Führen des wıssenschaftlichen Diskurses, andererseıts
1aber unterliegt S1e der Norm der Kırche, das heiflt dem VO der Kırche verkünde-
ten Glauben SOWI1e dem apostolischen Amt mı1t seliner normatıven, regulatıven
Funktion. Die Theologie- un! Kırchengeschichte ZEIST, da{fß Freıiheit un! Einflu{ß
des theologischen Lehramts bıslang oröfßer Je schwächer sıch das
Lehr- un:! Leıtungsamt der Biıschoöfe b7zw. das Papsttum gyaben *. So kam beispiels-
welse der Theologie un ıhrem Lehramt 1n der mıiıttelalterlichen Scholastik eıne
herausragende Bedeutung Z  9 wobe!] das wıssenschaftliche Lehramt zunehmend
auftf die theologischen Fakultäten als öffentlich-rechtliche Instiıtutionen übertra-
SCH wurde un: tührende theologische Fakultäten „oftiziellen gelehrten KOTr-
perschaften“ ? aufstiegen, die nıcht 1L1UTr die wıssenschaftliche Lehre kontrollierten
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un Lehrbeanstandungsverfahren durchführten, sondern auch auf den außerwis-
senschattlichen Bereich lehramtlichen Eintflu{fß nahmen un: 1mM Sınn der Wiächter-
tunktion SA eigentlichen lehramtlichen Entscheidungsinstanz wurden.

Diese Entwicklung kehrte sıch 1m Lauf der euzeıt Die erstarkte päpstlı-
che Zentralgewalt ZOß die Lehrautorität sıch un: brachte dl€ unıversıtiäre
Theologıe in CHNSC Abhängigkeıt VO sıch selbst. Ubten e1nst die theologischen
Fakultäten törmliche Lehrgewalt ach Art eıner TONOME jurisdiktionellen
Lehrinstanz aus, mu{fßÖte die Theologie u dem Papsttum dienen, ındem S1E
den Wahrheitsgehalt päpstlicher Lehrentscheidungen aufzeıigte un!: diese 1mM Sınn
des pastoralen Lehramts interpretierte. Vom Jahrhundert lag die autorıita-
t1ve Lehrentscheidung zunehmend iın der and des episkopalen un VOTL allem
des päpstlichen Lehramts, das schließlich 1n der Restauratıon un dem Papalıs-
INUS des 19 Jahrhunderts seiınen Höhepunkt erlangte. Den theologischen Hınter-
ogrund bildete das neuzeıtliche vertikale Kirchenbild: Di1e ehrende Kirche ean-
spruchte alleın tür sıch die Überlieferung des Glaubensguts un!: ordnete am
die Theologıe der lernenden Kırche („ecclesia discens“) So behielt sıch die
Körperschaft der Hırten VO Jahrhundert allein die Bezeichnung
„Lehramt“ („magısterıum ” ) un: damıt auch dıe Lehrbefugnis VOL

Mıt dem Verlust des Rangs eıner theologischen Bezeugungsinstanz änderte sıch
auch die Aufgabenstellung der Universitätstheologıie. In völliger Abhängigkeıt
VO Lehramt oblag 65 ihr, die Aussagen desselben 1im amtliıchen Sınn kom-
mentıeren, S1e als offenbarungsgemäfßs erklären un den „Hörenden“ VCI»=

muıiıtteln. Diese Zuordnung VO Lehramt un! Theologıe blieb bıs in die Mıtte die-
SCS Jahrhunderts bestimmend. So bezeichnete 6S och Papst 1US ><B! 1n seıner
Enzykliıka „Humanı gener1s“ (12 als dıe Aufgabe der Theologen, SZu Aei-
SCH, auf welche Weıise sıch das, W 4S VO lebendigen Lehramt gelehrt wird, 1n der
Heılıgen Schrift un!: 1n der yöttlichen ‚Überlieferung‘ se1 6S ausdrücklich, se1 Gs

einschlufßweise tindet“ (DH Hıer hatte die Theologıe als Zuarbeiterin
des Lehramts ıhre kritisch-kriteriologische Funktion eingebüfßt. Dies
mehr, als das Lehramt die theologischen Ergebnisse vorwegnahm, ındem CS die
Art und Weise festschrieb, w1e der Quellennachweıs 1n bezug auf eıne kırchliche
Lehrdefinıition erfolgen hatte: AI eben diesem Sınn, 1n dem S1e definiert
wurde  CC (ebd.)

YSt das 7 weıte Vatiıkanum leıtet eıne EerneNte Wende 1n der Bedeutung der
wıissenschaftlichen Theologıe für das kirchliche Lehramt e1In. Den Hintergrund
bıldet die konziliare Worttheologıie, die dıe Kırchlichkeit des Wortes (sottes ber
das kırchliche Lehramt hınaus auf die Kirche als (sanzes ausdehnt un:! dadurch
die se1lt der ErFTStEN Hältte des 18 Jahrhunderts geläufige Unterscheidung zwıschen
den „La:en“ als den „Hörenden“ un den „Geıistliıchen“ als den „Lehrenden“ auf-
hebt Zudem bringt die „Dogmatische Konstitution ber die yöttliche Oftenba-
rung als lehramtlicher 'Text erstmals Z Ausdruck, da das kırchliche Lehramt
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„nıcht ber dem Wort Gottes“ steht, weshalb die Schrift nıcht VO Lehramt her
erklären ist, sondern dem Wort (sottes dienen hat DV 10) Lehrte och die

Enzyklika „Humanı DENENS*, da{ß „das lebendige LehramtChristoph Böttigheimer  „nicht über dem Wort Gottes“ steht, weshalb die Schrift nicht vom Lehramt her  zu erklären ist, sondern dem Wort Gottes zu dienen hat (DV 10): Lehrte noch die  Enzyklika „Humani generis“, daß „das lebendige Lehramt ... das zu beleuchten  und zu entfalten (habe), was in der Glaubenshinterlassenschaft nur dunkel und  gleichsam einschlußweise enthalten ist“ (DH 3886), so kehrt das Zweite Vatika-  num diese Ordnung um und sieht in den Heiligen Schriften „zusammen mit der  Heiligen Überlieferung ... die höchste Richtschnur ihres Glaubens“ („suprema  fidei suae regula“) (DV 21), räumt also dem Wort Gottes die Funktion einer ober-  sten erkenntnistheologischen Bezeugungsinstanz ein („norma normans non nor-  mata“). Im Zug dieser gewandelten Kriteriologie theologischer Erkenntnis ge-  winnt die Theologie ihre Schriftunmittelbarkeit zurück und wachsen ihr wieder  neue Aufgabenfelder zu, über den bloßen Schrift-und Überlieferungsbeweis lehr-  amtlicher Aussagen hinaus: Die Theologie durchforscht „alle im Geheimnis Chri-  sti verborgene Wahrheit ım Licht des Glaubens“ (DV 24).  Indem die Konzilsväter „das Studium des heiligen Buches gleichsam die Seele  der heiligen Theologie“ (DV 24; OT 16) nennen, räumen sie der Heiligen Schrift  eine grundsätzliche Priorität vor den kirchlichen Lehrvorlagen ein, was einem Pa-  radigmenwechsel in der Theologie gleichkommt: Eine stärkere geschichtliche Ak-  zentuierung, eine betont biblische und patristische Orientierung lösen eine über-  wiegend systematische Ausrichtung ab; das Studium der Schrift und der kirch-  lichen Überlieferung bildet nun den Ausgangspunkt theologischer Arbeit und  nicht mehr thesenhafte systematische Fixierungen. Schrift- und Überlieferungs-  studium sind so die Basis für die eigentliche systematische Darstellung, bei der  entsprechend dem Beispiel des Thomas von Aquin als Lehrer und Meister „die  Heilsgeschichte in ihrer Ganzheit spekulativ zu durchdringen und ihren Zusam-  menhang zu verstehen“ ist (OT 16). Dabei betont das Konzil ausdrücklich, daß  sich die dogmatische Analyse durch keine Uniformität auszeichnen kann, weder  in bezug auf die Methoden noch auf die Erklärungen der Offenbarungswahrheit,  sondern daß aufgrund der geschichtlichen Bedingtheit menschlichen Denkens  „die verschiedene Art der theologischen Lehrverkündigung“ als „legitime Ver-  schiedenheit“ anzusehen ist (UR 17). Das Zugeständnis eines legitimen theolo-  gischen Pluralismus bedeutet im Hinblick auf das kirchliche Lehramt, daß zwi-  schen dem Inhalt lehramtlicher Beschlüsse und der Theologie kirchlicher Lehr-  verkündigung eigens zu differenzieren ist und damit auch zwischen der  kirchlichen Lehrautorität und der wissenschaftlichen Funktion theologischer  Forschung.  Zwar halten die Konzilsväter ungebrochen am Lehrcharisma der Hirten fest,  indem sie die authentisch-kritische Interpretation des Wortes Gottes allein dem  kirchlichen Lehramt vorbehalten (DV 10), doch lassen sie keinen Zweifel auf-  kommen an der Bedeutung der universitären Theologie für die Kultur, die Glau-  bensvermittlung und das kirchliche Leben (GS 44, 62, GE 11). Außerdem erken-  606das beleuchten
un enttalten (habe) W as 1n der Glaubenshinterlassenschaft ‚0085 dunkel un!
gleichsam einschluftweise enthalten ISt  D (DH 3886), kehrt das 7weıte Vatıiıka-
1U diese Ordnung un!: sıeht ın den Heılıgen Schritten y ZUS mI1t der
Heıiligen ÜberlieferungChristoph Böttigheimer  „nicht über dem Wort Gottes“ steht, weshalb die Schrift nicht vom Lehramt her  zu erklären ist, sondern dem Wort Gottes zu dienen hat (DV 10): Lehrte noch die  Enzyklika „Humani generis“, daß „das lebendige Lehramt ... das zu beleuchten  und zu entfalten (habe), was in der Glaubenshinterlassenschaft nur dunkel und  gleichsam einschlußweise enthalten ist“ (DH 3886), so kehrt das Zweite Vatika-  num diese Ordnung um und sieht in den Heiligen Schriften „zusammen mit der  Heiligen Überlieferung ... die höchste Richtschnur ihres Glaubens“ („suprema  fidei suae regula“) (DV 21), räumt also dem Wort Gottes die Funktion einer ober-  sten erkenntnistheologischen Bezeugungsinstanz ein („norma normans non nor-  mata“). Im Zug dieser gewandelten Kriteriologie theologischer Erkenntnis ge-  winnt die Theologie ihre Schriftunmittelbarkeit zurück und wachsen ihr wieder  neue Aufgabenfelder zu, über den bloßen Schrift-und Überlieferungsbeweis lehr-  amtlicher Aussagen hinaus: Die Theologie durchforscht „alle im Geheimnis Chri-  sti verborgene Wahrheit ım Licht des Glaubens“ (DV 24).  Indem die Konzilsväter „das Studium des heiligen Buches gleichsam die Seele  der heiligen Theologie“ (DV 24; OT 16) nennen, räumen sie der Heiligen Schrift  eine grundsätzliche Priorität vor den kirchlichen Lehrvorlagen ein, was einem Pa-  radigmenwechsel in der Theologie gleichkommt: Eine stärkere geschichtliche Ak-  zentuierung, eine betont biblische und patristische Orientierung lösen eine über-  wiegend systematische Ausrichtung ab; das Studium der Schrift und der kirch-  lichen Überlieferung bildet nun den Ausgangspunkt theologischer Arbeit und  nicht mehr thesenhafte systematische Fixierungen. Schrift- und Überlieferungs-  studium sind so die Basis für die eigentliche systematische Darstellung, bei der  entsprechend dem Beispiel des Thomas von Aquin als Lehrer und Meister „die  Heilsgeschichte in ihrer Ganzheit spekulativ zu durchdringen und ihren Zusam-  menhang zu verstehen“ ist (OT 16). Dabei betont das Konzil ausdrücklich, daß  sich die dogmatische Analyse durch keine Uniformität auszeichnen kann, weder  in bezug auf die Methoden noch auf die Erklärungen der Offenbarungswahrheit,  sondern daß aufgrund der geschichtlichen Bedingtheit menschlichen Denkens  „die verschiedene Art der theologischen Lehrverkündigung“ als „legitime Ver-  schiedenheit“ anzusehen ist (UR 17). Das Zugeständnis eines legitimen theolo-  gischen Pluralismus bedeutet im Hinblick auf das kirchliche Lehramt, daß zwi-  schen dem Inhalt lehramtlicher Beschlüsse und der Theologie kirchlicher Lehr-  verkündigung eigens zu differenzieren ist und damit auch zwischen der  kirchlichen Lehrautorität und der wissenschaftlichen Funktion theologischer  Forschung.  Zwar halten die Konzilsväter ungebrochen am Lehrcharisma der Hirten fest,  indem sie die authentisch-kritische Interpretation des Wortes Gottes allein dem  kirchlichen Lehramt vorbehalten (DV 10), doch lassen sie keinen Zweifel auf-  kommen an der Bedeutung der universitären Theologie für die Kultur, die Glau-  bensvermittlung und das kirchliche Leben (GS 44, 62, GE 11). Außerdem erken-  606dıe höchste Richtschnur ıhres Glaubens“ („suprema
tıde1 SUac teula”) (DV 2408 raumt also dem Wort (sottes dıe Funktion einer ber-
StTen erkenntnistheologischen Bezeugungsinstanz eın (‚nörma LOTINAaNs NO NOT-

mata-) Im Zug dieser gewandelten Kriteriologie theologischer Erkenntnis C
wınnt die Theologie ıhre Schrifttunmittelbarkeit zurück un wachsen ıhr wıeder
KG Aufgabentelder Z  9 ber den blofßßen Schrift- un: Überlieferungsbeweis ehr-
amtlıcher Aussagen hinaus: Die Theologie durchforscht „alle 1m Geheimnnıis hrı1-
ST1 verborgene Wıahrheıit 1mM Licht des Glaubens“ (DV 24)

Indem die Konzilsväter „das Studium des heilıgen Buches gleichsam die Seele
der heiligen Theologie“ (DV 24; 16) NECNNECNR, raumen S1e der Heıiligen Schrift
eine orundsätzlıiche Priorität VOT den kırchlichen Lehrvorlagen e1ın, W AS einem Pa-
radıgmenwechsel iın der Theologie gleichkommt: ihale stärkere geschichtliche AKk=-
zentulerung, eiıne betont bıblısche und patrıstische Orıentierung lösen elıne ber-
wıegend systematısche Ausrichtung ab; das Studium der Schrift un der kırch-
lichen Überlieferung bıldet 11U. den Ausgangspunkt theologischer Arbeıt un:
nıcht mehr thesenhafte systematısche Fıxıierungen. Schrift- un!: Überlieferungs-
studıum siınd die Basıs für dıe eigentliche systematısche Darstellung, be]l der
entsprechend dem Beıspiel des Thomas VO  a Aquın als Lehrer un eıster „die
Heilsgeschichte 1n ıhrer Ganzheıit spekulatıv durchdringen un iıhren Zusam-
menhang verstehen“ 1St (©T 16) Dabe] betont das Konzıil ausdrücklich, da{ß
sıch die dogmatische Analyse durch keıine Unitormität auszeichnen kann, weder
1n bezug auf die Methoden och aut die Erklärungen der Offenbarungswahrheit,
sondern da{fß aufgrund der geschichtlichen Bedingtheit menschlichen Denkens
„dıe verschıedene Art der theologischen Lehrverkündigung“ als „legitime Ver-
schiedenheit“ anzusehen 1St (ÖR 17) Das Zugeständnıs eines legıtimen theolo-
vischen Pluralismus bedeutet 1mM Hınblick auf das kirchliche Lehramt, da Z7W1-
schen dem Inhalt lehramtlicher Beschlüsse un!: der Theologie kırchlicher Lehr-
verkündıgung e1gens dıfferenzieren 1sSt und damıt auch zwıschen der
kırchlichen Lehrautorität un: der wıssenschaftlichen Funktion theologischer
Forschung.

AAr halten die Konzilsväter ungebrochen Lehrcharısma der Hırten fest,
indem S1e die authentisch-kritische Interpretation des Wortes (sottes allein dem
kirchlichen Lehramt vorbehalten (DV. 1055 doch lassen Ss1e keinen Zweıfte] auf-
kommen der Bedeutung der unıversıtären Theologie für die Kultur, die ]lau-
bensvermittlung un das kıirchliche Leben (GS 44, 62, 1 Außerdem erken-
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11C  - S1€e den Theologen die „entsprechende Freiheit des Forschens, des Denkens
SOWIl1e demütiger un: entschıiedener Meinungsäußerung“ (GS 62) Damıt SC
wınnt die theologische Wıssenschaft wıeder ıhre unverzichtbare, ırreduktible Kı=
genständigkeıit zurück, un: CS kommt ıhr wieder der Kang eiıner verbindlichen
Bezeugungsinstanz des (sotteswortes Mıt eıner Deutlichkeıt, die alle bısher1-
SCIl lehramtlichen Äußerungen übertrifft, sprach sıch Papst Johannes Paul ı88 be]
seınem EersSten Pastoralbesuch 1ın Deutschland für die Freiheit der theologi-
schen Forschung un: Lehre A  ® Er bekräftigte, da die akademische Theologıe
ST der Anwendung ıhrer Methoden un: Analysen“ tre1 se1 un: da{fß Lehramt und
Theologie „nıcht aufeinander reduziert werden“ könnten, da beide unterschiedli-
che Aufgaben erfüllen hätten Zugleich forderte die Theologen auf, das
Gespräch mMi1t dem Lehramt suchen un: mı1t iıhm kooperieren.

Um befremdlicher arum das Bemühen d. der Theologie wieder die
ıhr VO / weıten Vatıkanum 7zuerkannte ekklesiologische Relevanz abzusprechen
un: S1e 1n die vorkonziliare Rolle als Helterin des Lehramts drängen, W1e€e 1ES
ZU Beispiel 1mM Weltkatechismus VO 1992 beobachten 1St Denn Oort 1St
ledigliıch Z7We] Stellen un: 1€es Jjeweıls LLUT 1im Zusammenhang m1t der kırch-
lıchen Sıttenlehre VO der Bedeutung der Theologıe tür das Lehramt der Kırche
die Rede; zudem erwelst sıch die Zuordnung beide Male als eine deutliche Unter-
ordnung, da HUE auf die Hıltestellung, nıcht aber auf dıe Eigenständigkeıt der
Theologie ezug20wırd „ Das Lehramt der Hırten der Kırche auf dem
Gebiet der Moral wiırdLehramt, Theologie und Glaubenssinn  nen sie den Theologen die „entsprechende Freiheit dés Forschens, des Denkens  sowie demütiger und entschiedener Meinungsäußerung“ zu (GS 62). Damit ge-  winnt die theologische Wissenschaft wieder ihre unverzichtbare, irreduktible Ei-  genständigkeit zurück, und es kommt ihr wieder der Rang einer verbindlichen  OE  Bezeugungsinstanz des Gotteswortes zu. Mit einer Deutlichkeit, die alle bisheri-  gen lehramtlichen Äußerungen übertrifft, sprach sich Papst Johannes Paul II. bei  seinem ersten Pastoralbesuch in Deutschland (1980) für die Freiheit der theologi-  schen Forschung und Lehre aus. Er bekräftigte, daß die akademische Theologie  „in der Anwendung ihrer Methoden und Analysen“ frei seı und daß Lehramt und  Theologie „nicht aufeinander reduziert werden“ könnten, da beide unterschiedli-  che Aufgaben zu erfüllen hätten’. Zugleich forderte er die Theologen auf, das  Gespräch mit dem Lehramt zu suchen und mit ihm zu kooperieren.  Um so befremdlicher mutet darum das Bemühen an, der Theologie wieder die  ihr vom Zweiten Vatikanum zuerkannte ekklesiologische Relevanz abzusprechen  und sie in die vorkonziliare Rolle als Helferin des Lehramts zu drängen, wie dies  zum Beispiel im Weltkatechismus von 1992 zu beobachten ist. Denn dort ist  lediglich an zwei Stellen und dies jeweils nur im Zusammenhang mit der kirch-  lichen Sittenlehre von der Bedeutung der Theologie für das Lehramt der Kirche  die Rede; zudem erweist sich die Zuordnung beide Male als eine deutliche Unter-  ordnung, da nur auf die Hilfestellung, nicht aber auf die Eigenständigkeit der  Theologie Bezug genommen wird: „Das Lehramt der Hirten der Kirche auf dem  Gebiet der Moral wird ... mit Hilfe der Werke der Theologen und der geistlichen  Schriftsteller“ ausgeübt. „Bei ihrer Aufgabe, die christliche Moral zu lehren und  anzuwenden, benötigt die Kirche den Eifer der Seelsorger, das Wissen der Theo-  logen und den Beitrag aller Christen und Menschen guten Willens“ (KatKK 2033,  2038).  Weil sich Glaubenswissenschaft und Lehramt sowohl in der Lehrautorität_ und  -authenzitität als auch in Erkenntnismethode und -interesse unterscheiden, ver-  mag weder die wissenschaftliche Theologie das kirchliche Lehramt zu vereinnah-  men noch umgekehrt das pastorale Lehramt die Theologie zu absorbieren oder  sie zu seinem bloßen Exekutivorgan zu machen. Die universitäre Theologie ist  kein Exponent des Lehramts; dieses hat die Selbständigkeit und innerkirchliche  Relevanz der Theologie zu achten und deren Impulse positiv zu würdigen,  möchte es den unterschiedlichen Diensten und Charismen in der Kirche gerecht  werden. Umgekehrt hat freilich auch die Glaubenswissenschaft die ihr a priori  vorgegebene Grenze zu wahren. Eine jurisdiktionelle Lehrgewalt ist ihr nicht zu  eigen, weshalb ihr kein anderes Instrument bleibt als das der Argumentation, um  mit ihren Erkenntnissen Einfluß auf das Leben der Kirche zu nehmen.  Kommt es im Spannungsfeld von Glauben und Wissen, Vernunft und Autorität  zu Grenzüberschreitungen, zu Macht- und Autoritätsmißbrauch, sınd Konflikte  unumgänglich. Diese hat letzten Endes jedoch nicht die Theologie, sondern das  607mı1t Hıltfe der Werke der Theologen un:! der geistlichen
Schritftsteller“ ausgeübt. „Beı1 ıhrer Aufgabe, die christliche Moral lehren un
anzuwenden, benötigt die Kırche den Eiıter der Seelsorger, das Wıssen der heo-
logen un den Beıtrag aller Christen un: Menschen ıllens“ (KatKK 20535;
2038

Weil sıch Glaubenswissenschaft un: Lehramt sowohl 1ın der Lehrautorität_ un:
-authenzitıität als auch 1n Erkenntnıismethode un: -interesse unterscheiden, VeEI-

MNag weder die wıissenschaftliche Theologıe das kırchliche Lehramt vereinnah-
HA  e och umgekehrt das pastorale Lehramt dıe Theologıe absorbieren oder
S1e seınem bloßen Exekutivorgan machen. Die unıversıtäre Theologıe 1STt
eın Exponent des Lehramts; dieses hat die Selbständigkeıt un:! iınnerkiırchliche
Relevanz der Theologie achten un! deren Impulse DOSItIV würdigen,
moöchte CS den unterschiedlichen LDiensten un! Charısmen ın der Kırche gerecht
werden. Umgekehrt hat treilıch auch die Glaubenswissenschatt die ıhr prıior1
vorgegebene Grenze wahren. 1ne jurisdiktionelle Lehrgewalt 1St ıhr nıcht
eıgen, weshalb ıhr eın anderes Instrument bleibt als das der Argumentatıon,
mı1ıt ıhren Erkenntnissen FEinflu{(ß auf das Leben der Kırche nehmen.

Kommt 6S 1m Spannungstfeld VO Glauben un:! Wıssen, Vernunft und Autorität
Grenzüberschreitungen, Macht- un! Autoritätsmißbrauch, sınd Konftftlikte

unumgänglıch. Diese hat etzten Endes jedoch nıcht die Theologıe, sondern das
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Lehramt aufgrund seıner Amtsgewalt (pOteStas’) durch eın autorıtatiıves Lehrur-
teıl lösen un die Glaubenseinheit wahren. Im Streıitfall unterliegt also
das theologische Lehramt, dessen Autorität alleın iın der wıissenschaftlichen Qua-
lıfıkation, ın der Stichhaltigkeit seiner Argumente gründet, der tormalen Autor1-
tat des kırchlichen Lehramts. WAar kommt damıt der Autorität un! nıcht dem
Argument der Prımat 1m kırchlichen Leben Z begründet ın der Normatıivıtät
des Wortes Gottes, das durch dıe Kırche un: iıhre ÄII‘ItCI‘ vermuıttelt wiırd; doch
bedeutet 1es nıcht, dafß das Lehramt se1ıne ormale Autoriıtät nıcht als Dienst aus-

zuüben, argumentieren un: se1ine Urteile begründen hätte, sollen kırchliche
Lehrentscheidungen keine autorıtären Züge tragen.

Der Glaubenssinn der Gläubigen
Durch dıie Rezeption des Communi0o-Gedankens un die Betonung der Teilhabe
aller Getauften dreiıtachen Amt Chrıisti]ı korriglierte das / weıte Vatiıkanum die
juridische Vereinseitigung un!: die Geistvergessenheıt des hıerarchischen Kır-
chenmodells der euzeıt. Bewulßit stellten die Konzilsväter wieder das
oläubige 'olk das Wort (sottes un: hoben dadurch jede standesmäßige Dif-
ferenzierung innerhalb der kırchlichen Gemeininschaft auf, VOILI allem die bereits
angesprochene Unterscheidung zwiıischen „lehrender“ un: „hörender Kırche“:
Weil das gläubige 'olk 1n seiner Gesamtheit Geschöpf des yöttlıchen Wortes 1St,
am bezieht sıch die Kırchlichkeit des Wortes (sottes nıcht alleın auf das O-
rale Lehramt, sondern auf das Christusvolk als Ganzes, da{fß alle Gläubigen ak-
t1V Wort Gottes teilhaben un! die gEsSAMLE Kırche sowohl als ern- W1€ auch
als Lehrgemeinschaft anzusehen ist®. 1le Getautten sınd demnach 1ın gestufter
Berufung Subjekt des innerkirchlichen Wortgeschehens; S1€e sınd Ort un Hort
der Oftenbarungswirklichkeit un: haben Handlungsdialog Gottes mı1t den
Menschen teıl (DV 2 Das Gottesvolk halt He der Leıtung des heiligen Lehr-Christoph Böttigheimer  Lehramt aufgrund seiner Amtsgewalt („potestas“) durch ein autoritatives Lehrur-  teil zu lösen und so die Glaubenseinheit zu wahren. Im Streitfall unterliegt also  das theologische Lehramt, dessen Autorität allein in der wissenschaftlichen Qua-  lifikation, in der Stichhaltigkeit seiner Argumente gründet, der formalen Autori-  tät des kirchlichen Lehramts. Zwar kommt damit der Autorität und nicht dem  Argument der Primat im kirchlichen Leben zu, begründet in der Normativität  des Wortes Gottes, das durch die Kirche und ihre Ämter vermittelt wird; doch  bedeutet dies nicht, daß das Lehramt seine formale Autorität nicht als Dienst aus-  zuüben, zu argumentieren und seine Urteile zu begründen hätte, sollen kirchliche  Lehrentscheidungen keine autoritären Züge tragen.  Der Glaubenssinn der Gläubigen  Durch die Rezeption des Communio-Gedankens und die Betonung der Teilhabe  aller Getauften am dreifachen Amt Christi korrigierte das Zweite Vatiıkanum die  Juridische Vereinseitigung und die Geistvergessenheit des hierarchischen Kir-  chenmodells der Neuzeit. Bewußt stellten die Konzilsväter wieder das ganze  gläubige Volk unter das Wort Gottes und hoben dadurch jede standesmäßige Dif-  ferenzierung innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft auf, vor allem die bereits  angesprochene Unterscheidung zwischen „lehrender“ und „hörender Kirche“:  Weil das gläubige Volk in seiner Gesamtheit Geschöpf des göttlichen Wortes ist,  darum bezieht sich die Kirchlichkeit des Wortes Gottes nicht allein auf das pasto-  rale Lehramt, sondern auf das Christusvolk als Ganzes, so daß alle Gläubigen ak-  tiv am Wort Gottes teilhaben und die gesamte Kirche sowohl als Lern- wie auch  als Lehrgemeinschaft anzusehen ist®. Alle Getauften sind demnach in gestufter  Berufung Subjekt des innerkirchlichen Wortgeschehens; sie sind Ort und Hort  der Offenbarungswirklichkeit und haben am Handlungsdialog Gottes mit. den  Menschen teil (DV 2): Das Gottesvolk hält „unter der Leitung des heiligen Lehr-  amtes ... den einmal den Heiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud 3) unverlierbar  fest“ (LG 12), indem es ihn lebendig bekennt und verwirklicht. Für das Gottes-  wort trägt das Kirchenvolk also nicht nur eine passive, sondern eine aktive Ver-  antwortung —- zusammen mit seinen Hirten; es ist primärer Träger des auf Chri-  stus zurückgehenden Lehrauftrags.  Das Festhalten der Gläubigen am Wort Gottes schließt die Unfehlbarkeit „im  Glauben“ („in credendo“) mit ein, was von den Konzilsvätern durch die Geistsal-  bung und den „übernatürlichen Glaubenssinn des ganzen Volkes“ („sensus fide-  lium“) begründet wird (LG 12): Alle Glieder der durch Gottes Pneuma geleiteten  Kirche besitzen aufgrund ihres Glaubens die unfehlbare Geistgabe, mit dem Ge-  genstand des Glaubens innerlich übereinzustimmen, das heißt „den Glaubens-  gegenstand ... so zu erfassen, daß dieser erfaßte ‚Gegenstand’ dem Erfassungs-  608den eiınmal den Heılıgen übergebenen Glauben (vgl. Jud unverlierbar
fest“ (LEG 12), ındem S ıhn lebendig bekennt un verwirklicht. Fur das (sottes-
WOTLT tragt das Kırchenvolk also nıcht 1L1UT eıne passıve, sondern eine aktıve Ver-
antwortung m1t seınen Hırten; 68 1St primärer JTräger des auf hr1—
STUS zurückgehenden Lehrauftrags.

Das Festhalten der Gläubigen Wort (sottes schliefßst dıe Untehlbarkeit A1M
Glauben“ („in credendo“) mMI1t e1n, W as VO  e den Konzilsvätern durch die Geistsal-
bung un: den „übernatürlichen Glaubenssinn des Yanzcnh Volkes“ „SENSUS fide-
lıum“) begründet erd (EG 12) ]le Glieder der durch Gottes Pneuma geleiteten
Kırche besitzen aufgrund ıhres Glaubens die unfehlbare Geistgabe, mı1t dem (Se-
genstand des Glaubens innerlich übereinzustimmen, das heißt „den Glaubens-
gegenstand erfassen, da dieser ertaßte ‚Gegenstand’ dem Erfassungs-
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vermogen des Gläubigen konnatural iste2 Der mı1t dem Glauben gegebene Sınn
1St also Bedingung der Möglıichkeit, da das olk (sottes den wahren Glauben
aktıv un!: untfehlbar erkennt un: übermiuttelt, wobel die Untehlbarkeit „1m Jau-
ben  CC als abe und Wırkung des Heıligen Geilstes nıcht Ausflu{ß der Lehrunfehl-
barkeit se1n kann, sondern umgekehrt als deren Basıs verstehen 1St

egen der Unmuittelbarkeit des allgemeinen Glaubenssinns Z Gelst (sottes
mMuUu VO eıner Lehrautorität der Gläubigen, VO eıner den Getauften genuın
kommenden, orıgınaren Oorm der Glaubenserkenntnis gesprochen werden, der
freilich das kırchliche Lehramt 1n autorıtatıver Hınsıcht vorsteht. Dies aber
schmälert die erkenntnistheologische Relevanz des allgemeinen Glaubenssinns
ebensowenig WI1e dıie der Theologie: Glaubenssinn un Glaubenswissenschaft
sınd nıcht Echo des Lehramts, sondern orıgınäare Bestandteile kirchlicher Er-
kenntnisstruktur 1m Rekurs mı1t den beiden anderen normatıven Bezeugungsın-
Tanzen christlicher Glaubenswahrheit, Heılıger Schriftt un!: TIradıtion. Dies be-
deutet, da{ß 1n der theologischen Erkenntnislehre der geistgewırkten Glaubens-
überzeugung der Glaubensgemeinschaft als GGanzer eıne institutionelle Geltung
einzuräumen un: 1n eın adäquates Verhältnis den anderen Bezeugungsgestal-
ten SeIZEeN iISt

Mıt Hıiılfe se1lnes VO der Communı10 bestimmten pneumatologischen Ansatzes
hat das Zweıte Vatikanum die theologische Bedeutung des untehlbaren Glaubens-
SINNS der Gläubigen als e1ınes eıgenen Erkenntniskriteriums des (Gsotteswortes HGL

aktualisıiert. Denn wurde se1It der Alten Kırche bıs 1NSs 19 Jahrhundert dem Jau-
benszeugn1s der Gläubigen eıne hohe dogmatische Relevanz ZUSCMECSSCH, die (Se:
samtkiırche als kriteri1ologische 1stanz herangezogen un! das Charısma des
kırchlichen Glaubenssinns VO Kırchenvätern, Bischöten un! Theologen reflek-
tıert, gerlet 1n der euzeılt die Geistgabe ırrtumstreier Wahrheitserkenntnis
VOIL allem aufgrund eınes instruktionstheoretischen Offenbarungsmodells un!
einer vertikal Orlıentlerten un: Jurıdısch verengten Ekklesiologie zunehmend 1n
den Hıntergrund: Im Zug der Zweıiteilung 1ın eıne ehrende un eıne lernende
Kırche wurde die Unftehlbarkeit einselt1g aut das Amt verlagert, AaUS der aktıven
Unftehlbarkeit der Gesamtkirche eıne passıve un: A4US der aktıven Stimme des
Volkes eın passıver Glaubensgehorsam. Damıt bufßte der Glaubenssinn als H-
kenntniskriteriıum der Glaubenswahrheit se1ne theologische Relevanz mehr un:
mehr eın  10  9 bıs schliefßßlich VO der „Römischen Schule“ des Jahrhunderts
DE och als Reflex der kırchlichen Hıerarchie interpretiert wurde

Indem das /weıte Vatıkanum den Ort yöttlicher Offenbarung wıeder auf die
Kırche als (Ganzes ausdehnte un: den ekklesiologischen Begrıfft des Glaubens-
SInNNs „SENSUS fide1“) HEeu autgriff, retormulierte CGS die theologische Kriteriologie.
Dıiıes hat Auswirkungen auf den erkenntnistheoretischen Standort des Lehramts,
auch WCI111 dıe Folgen VO Konzıil selbst nıcht testgeschrieben wurden: \We1] die
ZEsaAMLE Glaubensverantwortung eım 'olk CGsottes liegt, dem Ja auch die Hır-
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ten gehören, 1St das Lehramt ein Teilsubjekt neben anderen un hat sıch ın den
Wahrheitsfindungsprozeis iıntegrieren, seıne Funktion mı1t anderen Erkenntnis-
instanzen vermiıtteln und mı1t diesen kommunı1zıeren. „Wıe andere Teilsub-
jekte ıhren Subjektstatus 1Ur mıi1t ıhrer gegenseıtigen Kommunikatıon
erlangen, entwickeln un! behalten, auch das Lehramt.“ Als korrespondieren-
des Teilsubjekt steht das Lehramt in der Pflicht, se1ıne Erkenntnisse un: Entsche1i-
dungen argumentatıv einsichtig machen un nıcht alleın auf dıie Glaubens-
pflicht der Gläubigen rekurrieren. Nur ann eıne Kommunikation t_

tinden, 1Ur können die Gläubigen ıhre Glaubenserfahrungen un:! ıhre
Glaubenspraxıs einbringen, iın spateren kirchlichen Lehrverkündigungen iıhren e1-

gCHCIL, apostolischen Glauben wıedererkennen un! lehramtliche Entscheidungen
krıitisch, VeETANLEWOTILGL rezıpleren.

1ne lebendige Verbindung zwıischen Lehramt un authentischem Glaubens-
sınn wiırd durch dıe TIULT: bedingte Objektivierbarkeıit des Glaubenssinns des gall-
TÄSN Volkes „SENSUS tiıdelium“) erschwert. Insotern dieser 1aber ZAHT: Glaubensüber-
ZCUZUNG un -zustiımmung führt, 1mM Glaubenskonsens „CONSseENSUS tıdelium“)
eıne soz1ale, feststellbare Gestalt annımmt un: d1€ Unftehlbarkeıit 1 Glauben“
sıch 1ın der „allgemeınen Übereinstimmung (des SaNZCH Volkes) 1n Sachen des
Glaubens un! der Sıtte aufßert“ (LG 12), o1bt CS zumiıindest 7LE Ermittlung des
Glaubenskonsenses se1t altkirchlicher Zeıt eın probates Mittel: das Synodalwesen.
Dieses oilt 6S 1m Sınn eınes „ vVertrauteh Umgangs 7zwischen La1ı1en un Hırten“
(LEG 37 OÖördern. Da{fß eın konzılıarer Entscheidungsfindungsprozeißs, eıne
synodale Ermittlung des Glaubenskonsenses mI1t der kritisch-normatıven
Kraft des Glaubenssinns rechnen hat, bedeutet keıne Gefährdung der Autor1-
tat des kırchlichen Lehramts:; enn dieses 1St Ja ımmer schon 1n den Glauben der
Kirche als dem Subjekt der Untehlbarkeıt eingebunden, un:! die Untehlbarkeıt
1mM Lehren („infallıbilıtas 1n docendo“) die Untehlbarkeit 1mM Glauben (a
fallibilitas 1n credendo“) VOTaus.

Kooperatıve Partnerschaft eigenständiger Erkenntnıisınstanzen

Den rel FErkenntnıisınstanzen pastorales Lehramt, wissenschaftliche Theologıe
un! Glaubenssinn der Gläubigen 1sSt gemeınsam, da{fß S1Ee dem Prımat des
Wortes Gottes, 1m Iienst der Wıahrheit stehen un: den Glauben der Kırche ViGI=

bındliıch bezeugen. Als Funktionsmomente des kırchlichen Lebens 6S ıhnen das
Krıteriıum der Kirchlichkeit wesensimmanent. Aufgrund ıhrer Irreduktibilität
sınd S1e zudem eigenständıge Bezeugungsinstanzen für die Glaubensregel, doch
stehen Ss1e der eınen Wahrheit Gottes, dıe S1€e gemeınsam bezeugen, un: der
Vertaßtheit der Kıiırche als Commun10 1n eıner tunktionalen Relation: In ihrer ble1-
benden Verwiesenheıit haben S1Ee auteinander hören und, insotfern S1€e die Auf-
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vabe der Glaubensinterpretation auftf Je unterschiedliche Weise erfüllen, sıch 18 6
se1it1g ıhre Erfahrungen un: Erkenntnisse vermuıitteln. Denn das Lehramt 20009
NUr verkünden, W aS d1e Gesamtheıt der Kirche glaubt bzw. das „heılige
Volk“ dank se1nes Glaubenssinns als apostolische Überlieferung testhält Weil G

„Aaus diesem eınen Schatz des Glaubens schöpft“ (IDV 10); hat G den Glaubenssinn
des BaAaNZCH Christusvolks als relatıv eigenstandıge, ırreduktible Bezeugungsgestalt,
als eın normatıves Erkenntniskriterium der Glaubenswahrheıt respektieren.

Dıes trıfft umgekehrt auf die Gläubigen Weil der Glaube VO Hören
kommt (Rom 10,14), 1ST das Gottesvolk 1n seınem Glauben auf die lehramtliche
Verkündıigung angewlesen. och auch die unıversıtäre Theologie spielt eıne nıcht
unwesentliche Raolle Da der Glaube selbst ach Erkennen tragt, vermogen weder
das Lehramt och die Gläubigen auf evidente Erläuterungen der Glaubenssätze,
auf vertiefte Glaubenserkenntnisse un: theologisch-differenziertes Fachwissen
als Bedingung der Möglichkeıt eıner argumentatıv erarn  TieLEN Glaubensent-
scheidung verzıichten, W1€ umgekehrt die Glaubenswissenschaft be1 ıhrer
Glaubensbegründung un -auslegung prior1 den Glauben der Kırche VO}LLduS-

„Eıne Kırche ohne Theologie Veratftat un: erblindet, eıne Theologıe ohne
Kırche aber löst sıch 1Ns Beliebige auf“ 12 un: eıne Kırche ohne den Glaubenssinn
verliert ıhren Glauben un: ıhre Vitalität.

Insotern das Wort (sottes 1Ur vermuiıttelt durch Menschenwort vorliegt, mu{
die WYahrheit 1m jeweıligen veschichtlichen Kontext 19198  S erulert werden,
dafß dıe Wahrheitserkenntnis geschichtlich bedingt un!: eın Glaubenskonsens als
eın otffener Prozefß begreiten 1St „Konsens 1ın der WYahrheit o1bt CS 1LUFr als Kon-
VErgCNZ auf Wahrheit 38A%  b uch diesem Aspekt, da{ß die Wahrheits-
erkenntniıs als eın geschichtlich-hermeneutischer Proze{ß verstehen Ist: legt
sıch die Interaktion der TE1 gegenwartsbezogenen Bezeugungsinstanzen des
Glaubens ahe Als offener Prozefß liegt die Wahrheit nNıIe abgeschlossen VOL un!
bleibt die Erkenntnis eıner theologischen Bezeugungsgestalt bruchstückhaft.
Zudem handelt CS sıch AUS dem näiämlichen rund bel den theologischen Erkennt-
nıskriterien keıine statısche, sondern dynamısche, den geschichtlichen
Wandlungen unterwortene Bezeugungsgestalten, die VO den jeweılıgen Erfah-

1n der Je konkreten Welt un: geschichtlichen Sıtuation epragt werden. So
spiegelt sıch 1n den Glaubenserkenntnissen die Vielschichtigkeıit gelebter
Wirklichkeit wıder, weshalb das Wort (sottes bzw. eıne Übereinstimmung 1n be-
stimmten Glaubensfragen LLUT 1n einem langen, geduldiıgen Dıialog erulert werden
können.

Fur das wechselseıtige Kommuniziereh un:! Kooperieren der Erkenntniskrite-
riıen des Wortes (sottes sınd neben der geschichtlichen Bedingtheit der Wahrheits-
erkenntnıiıs och welıtere Gründe auszumachen: Eın freier, streiıtbarer Dialog 1St
schon allein 1n der immer komplexer werdenden inner- W1e€e auch außerkirchlichen
Problematik begründet, theologisch aber VOT allem deshalb dringend geboten,
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weıl (5Ott selbst als dialogische Gemeinschaft exıstiert, seiner Selbstoffenbarung
eıne dialogische Gestalt eıgnet un: demzufolge dl€ Kırche als Commun10 dialo-
sisch strukturiert ISt: SO 1St die Kommunikatıon eıne Seinswelse der Kırche: 1ın ıh-
S dialogischen Mıteinander 1St Christus gegenwärtıig ** NNeres Prinzıp dieser
Kommunikatıion 1St der Heilıge Geıist, das Lebensprinzıp der Kırche. Er wohnt
Amtsträgern, Theologen un: Gläubigen gleichermafßßen inne, weshalb alle Cn
einsam prophetischen Amt Christi partızıpıeren un: selbst Laien „gültige
Verkünder des Glaubens die erhoffenden Dınge“ (LG 35) sınd uch
diesem ekklesiologisch-pneumatologischen Aspekt erg1bt sıch für die innerkirch-
liıchen Bezeugungsgestalten der yöttliıchen Wıahrheıit die Verpflichtung ZALT: ständ1-
SCH Kommunikation un: Kooperatıon.

Daran ändert nıchts der Umstand, da{ß das Amt seıne Weihe und Sendung VO

Christus her empfängt un: insotern mMI1t seiıner Bezeugungsfunktion des apostoli-
schen Glaubens dem Christusvolk gegenübersteht. Denn weıl der 1n jedem ]äu-
bıgen innewohnende Geilst der Geılst Jesu Christi 1St, 2a11 empfängt das Amt
selne Autorität auch VO der Kirche her, steht CS ımmer auch 1mM olk (sottes un
hat dieses repräsentieren. SO kommt dem kırchlichen Lehramt nıcht 1L1UI die
apostolische Verkündigung Z  « sondern CS hat auch 1m Sınn repräsentatıver Vef=
eindeutigung den Glaubenssinn qualifiziert bezeugen, W 9AS eıne pneumatısch-
aktıve Raolle des Glaubenssinns der Gläubigen be1 ehramtlichen Entscheidungen
iımplıziert: Wıe die Unftehlbarkeit des kırchlichen Lehramts auf der Untehlbarkeit
des Gesamtsubjekts, nämlıch aller Gläubigen, aufruht, können auch kırchliche
Lehrentscheidungen nıcht anders als 1n Übereinstimmung mi1t den allgemeinen
Glaubensüberzeugungen, dem Glauben der Kıirche getroffen werden.

Die reı Subjekte der Glaubenskommunikation sınd ZWA3Tr, W ds die Lehrautori-
tat anbelangt, ungleiche Partner, da Theologie un! Glaubenssinn der regulatıven
Funktion des Lehramts unterliegen, nıcht aber kriteriologischem Gesıichts-
punkt: Innerhalb des gemeınsamen dialogischen Wahrheitsfindungsprozesses hat
das kırchliche Lehramt als korrespondierendes Teilsubjekt das theologische Lehr-
am  — un! das Gottesvolk mı1t seinem Glaubenssinn als vollwertige Dialog-
partner respektieren; 1L1UrTr ann e1in truchtbarer Dialog gelingen, W1e€e VO

Z/weıten Vatiıkanum für die Erneuerung der Kırche un: iıhrer unıversalen OÖffnung
ach ınnen un!: ach aufßen nachdrücklich empfohlen wurde. Fın „aufrichtiger
Dialog“ VOTaUS, da{ß „be1 Anerkennung aller rechtmäfßßigen Verschiedenheıt
gegenseıltige Hochachtung, Ehrfturcht un: Eintracht“ gepflegt werden, s e ein
immer truchtbareres Gespräch zwıschen allen 1n Gang bringen, die das eıne
'olk Gottes bılden, Geistliche un: Laıien“ (Gd 92)) Getordert 1st demnach auf
der Basıs VO Chancengleichheit un Freiheit eıne wechselseitige Akzeptanz aller

Dıialog beteiligten Bezeugungsinstanzen: ıhre Bereıitschaft, auft das Zeugnis
anderer hören, deren Vorgaben aufrichtig beachten, sıch füreinander off-
nen, voneınander lernen un sıch notfalls korrigieren lassen. „Dialog 1ın die-
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SC Sınne bedeutetLehramt, Theologie und Glaubenssinn  sem Sinne bedeutet ... Kommunikation, die Systemgrenzen überspringt, indem  man versucht, die Perspektive derer, die ein anderes ‚System“‘ repräsentieren, mit  in Betracht zu ziehen und zu einem über den bloßen Interessenausgleich hinaus-  gehenden Ergebnis zu gelangen.“ ® Ein solcher Dialog stellt ein Wagnis dar, da  sein Ausgang offen ist. Doch birgt er die Chance in sich, daß sich in dieser Offen-  heit das Wort Gottes, unter dem jeder kirchliche Dialog zu stehen hat, Gehör ver-  schafft und sich die Wahrheit Gottes durchsetzt.  Lehramt, Theologie und Glaubenssinn  Lehramt, Theologie und Glaubenssinn haben als selbständige, aber nicht autarke  Erkenntnisinstanzen das Glaubenszeugnis der je anderen Bezeugungsgestalt mit-  zuhören, mitzudenken und sich an den Lebens-, Kommunikations- und Kon-  sensprozessen innerhalb der dynamisch-lebendigen, weil als Communio verfaß-  ten Kirche kollegial zu beteiligen. Solch ein umfassender Dialog setzt die Beseiti-  gung bestehender Defizite kirchlicher Kommunikationsprozesse und -strukturen  voraus. So müssen Räume des Dialogs, also Institutionen und Strukturen geschaf-  fen werden, die es insbesondere den Theologen und Gläubigen ermöglichen, ihre  Forschungsergebnisse und theologischen Überzeugungen bzw. ihren Glaubens-  sinn ungeschmälert und unüberhörbar zu artikulieren. Damit verbunden ist für  einen ungehinderten kirchlichen Kommunikations- und Informationsfluß zu sor-  gen, was seitens des Lehramts ein Höchstmaß an Öffentlichkeit, an Transparenz  kirchlicher Entscheidungsprozesse und nicht zuletzt den Willen zur Argumenta-  tion voraussetzt. Im Sinn des dialektisch-dialogischen Verhältnisses der drei Be-  zeugungsgestalten müssen also innerkirchliche Kommunikationsprozesse intensi-  viert und Formen freier Meinungsäußerung institutionalisiert werden.  Spannungen und Konflikte sind im kirchlichen Kommunikations- und Kon-  sensprozeß unvermeidbar, da lehramtliche Verkündigung aufgrund ihrer ge-  schichtlich bedingten Unabgeschlossenheit stets mit Defiziten behaftet ist. Daß  das Wort Gottes menschlicher, theologischer Erkenntnis stets voraus bleibt und  darum ein vermeintlicher Gottesbesitz zu einer Verkennung göttlicher Wahrheit  führt, darauf hat die wissenschaftliche Theologie aufgrund ihrer kerygmatischen,  (selbst-)kritischen Funktion das kirchliche Lehramt immer wieder aufmerksam  zu machen und notfalls gegen lehramtliche Äußerungen Widerspruch einzulegen,  i  wie Ähnliches ja auch auf seiten des Kirchenvolks in Form von Rezeptionsverwei-  gerung geschieht. Dabei werden sich Diskrepanzen um so leichter beseitigen las-  sen, je mehr auftretende Verwerfungen nicht als mangelnde Disziplin interpretiert,  sondern statt dessen die konstruktiven, schöpferischen Elemente der Kritik ge-  würdigt werden. Macht das Lehramt im Konfliktfall von seiner regulativen Funk-  tion jurisdiktionell Gebrauch, so haben sich ihm Theologie und Gläubige zwar  615Kommunıikation, die Systemgrenzen überspringt, ındem
11L1Aall versucht, die Perspektive derer, die ein anderes ‚ystem' repräsentieren, mı1t
1n Betracht zıehen un!: einem ber den bloßen Interessenausgleich hınaus-
gehenden Ergebnis yelangen.“  15 FEın solcher Dialog stellt ein Wagnıs dar, da
se1ın Ausgang offen ISE och bırgt dıe Chance 1n SICH, da sıch 1n dieser Offten-
eıt das Wort Gottes, dem jeder kırchliche Dialog stehen hat,; Gehör VCI-

schafft un sıch die Wıahrheit (Gsottes durchsetzt.

Lehramt, Theologie un:! Glaubenssinn

Lehramt, Theologie un!: Glaubenssinn haben als selbständige, aber nıcht autarke
Erkenntnisinstanzen das Glaubenszeugnis der Je anderen Bezeugungsgestalt mıt-
zuhören, mıtzudenken un!: sıch den Lebens-, Kommunikations- und Kon-
SCHNSPTOZCSSCH innerhalb der dynamısch-lebendigen, weıl als Commun10 vertafs-
ten Kirche kollegial beteiligen. Solch eın umtassender Dialog die Beseıt1-
gung bestehender Defizite kirchlicher Kommunikationsprozesse und _strukturen
VOTaus So mussen Räume des Dıialogs, also Institutionen un Strukturen geschaf-
ften werden, die 6s insbesondere den Theologen un Gläubigen ermöglichen, ıhre
Forschungsergebnisse un: theologischen Überzeugungen bzw. ıhren Glaubens-
sınn ungeschmälert un unüberhörbar artıkulieren. Damıt verbunden ST für
einen ungehinderten kırchlichen Kommunikations- un!: Informationsfluf(ß SOI

SCHL, W as seltens des Lehramts eın Höchstmafß Offentlichkeit, Iransparenz
kiırchlicher Entscheidungsprozesse un!: nıcht zuletzt den Wıillen ZUT Argumenta-
t10on 271 Im Sınn des dialektisch-dialogischen Verhältnisses der rel Be-
zeugungsgestalten mussen also innerkirchliche Kommunikationsprozesse intens1-
viert un! Formen trejer Meinungsäußerung instıtutionalisıiert werden.

Spannungen un! Konflikte sınd 1m kırchlichen Kommunikations- und Kon-
sensprozeifß unvermeıdbar, da lehramtliche Verkündigung aufgrund ıhrer 2 m
schichtlich bedingten Unabgeschlossenheıit mi1t Deftfiziten behaftet 1ST. Da
das Wort (sottes menschlıcher, theologischer Erkenntnis VOTaUS bleibt un
2Arum eın vermeıntlicher Gottesbesitz einer Verkennung yöttlicher Wahrheit
führt, darauf hat die wıissenschaftliche Theologie aufgrund ıhrer kerygmatischen,
(selbst-)kritischen Funktion das kırchliche Lehramt ımmer wıieder autmerksam

machen un!: nottalls ehramtliche Außerungen Wıderspruch einzulegen,
W1e Ahnliches Ja auch auf seıten des Kıirchenvolks 1n (61408 VO Rezeptionsverwei-
SCTUNg geschieht. Dabei werden sıch Diskrepanzen leichter beseitigen las-
SCIl, JE mehr auftretende Verwerfungen nıcht als mangelnde Dıszıplın interpretiert,
sondern dessen die konstruktiven, schöpferischen Elemente der Kritik gC-
würdigt werden. Macht das Lehramt 1mM Kontlıiıktfall VO se1iner regulatıven Funk-
tıon jurisdiktionell Gebrauch, haben sıch ıhm Theologie un: Gläubige ZWAar
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unterzuordnen, jedoch nıcht hne befragt un: angehört werden. Denn
selbst WEn das kırchliche Lehramt se1ıne Lehrgewalt autorıitatıv ausübt, hat CS alle
Bezeugungsgestalten des (Gsotteswortes entsprechend ıhrer normatıven Relevanz,
VOTL allem aber den Glaubenssinn Zzu befragen, da das Christusvolk in seiner (36-
samtheiıt den Glauben der Kırche bezeugt un: nıcht das pastorale Lehramt alleın.

och 1St der Konfliktfall nıcht der Normalftall: Im normalen kirchlichen Leben
haben sıch Lehramt, Theologie un: Glaubenssinn als selbständige Erkenntnisıin-
BAl Z komplementär gegenüberzustehen un der yöttlichen Wahrheit wıl-
len miıteinander kooperieren b7zw. sıch 1n ıhrer jeweıligen normatıv-kritischen
Funktion 1m Hınblick auf das Ganze der Kirche wechselseıt1ig erganzen. Eın
freies kritisches Kommunikationsgeschehen, be1 dem „eIn jeder mi1t dem andern
auf der Ebene der Gleichheit spricht“ („pars C parı agatı', 9 schließt Ma{fßs-
nahmen des Lehramts dU», dıe den glaubenswissenschaftlichen Diskurs behindern
der durch den Verweiıls aut die Unterwerfung 1mM Gehorsam AI vorzeıt1ıg been-
den Innerhalb des Wahrheits- un! Entscheidungstindungsprozesses haben die
Bezeugungsinstanzen vielmehr ıhre Meınungsverschiedenheiten lange pPartner-
schaftliıch auszutragen, bıs sıch 1n der Glaubensinterpretation eıne überwiegende
Mehrheıt, e1in Konsens herauskristallisiert. Ist dieser nıcht erreicht, al die
verhandelnde Glaubensangelegenheıt nıcht kollegial beantwortet werden; S1€e hat
arlım seıtens des Lehramts offenzubleiben CS sSEe1 denn, für den Glauben der
Kıirche droht ernsthafte Getahr.
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